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BebauungsplanttSteinrieg-el I" im Stadtteil BUhl 

Im Ra'hmen der interkommunalen Zuss:mmenarbeit der Stadt !t'übingen 
mit ihren Nachbargemeinden hat die Gemeinde Bühl am. 9. Februar 1971 
das Stadtpls.n;ullgsamt ttm die A.usarbei tWlg eines Bebauu.tl.ßsplanes 
für den Bereich "Bteillriegel I- gebe-ben. 
Hierzu wurde dem Stadtplanungsamt ein BebauUDgsvorscl.lag des 
Xreisbauamtes I1 übergeben, dem der Gemeinderat Btilü sm 28.2.1969 
zugestimmt hat und Grundlage eines danach eingele1teten.Umlegungs-
verfahrens war. 
Damit war die Ausgestaltung des Bebauungsplanes weitgehend fest-
gelegt, d.h. ffir andere städtebauliche Vorstellungen kein Spiel-
raum mehr gegeben. Insofern auah das Umlegungsverfahren nahezu 
abgesohlossen war, konnte ein gl.ei_chwohl vom Btadtplanungssmt ausge-
arbeiteter Alternat-ivvorsohlag nicht mehr berücksichtigt werden. 
Lediglich die Gebüudestellung konnte .teilweise noch verändert werden. 

Da~ Stadtplanung samt hat daraufhin den Bebauu.ngsplan auf der Grund-
lage der vorgegebenen Plankonzeption - mit teilweise Änderung der 
Gebäudestellung - auegearbeit&t. 
Durch die inzwischen erfolgte Eingliederung der Gemeinde Bühl in die 
Universititsstadt ~UbiDgen wurde der :Bebauungsplan - entsprechend 
der OrtachaftsvertassUDg - zunächst dem Ortsohattsrat Bühl mit der 
Bitte um Zustimmung vorg-elegt,,< Anschließend hat der Gemeinderat der 
Stadt Tübingen den Bebauungsp-lan gemäß § 2 BBauG als Entwu~.f' auf-

gestellt. 

Tübingen, den 9.-7.1971 i.A. 

ru ;v.J( 
Btiadtbaurat 

Voraussichtlicher Aufwand für die Erschließung 
des Baugebietes ca. 800 000 DM 


